
 

 
   
       
    

 

  

HAUSANSCHRIFT  Scharnhorststraße 34 - 37 
10115 Berlin 

   VERKEHRSANBINDUNG  U6 Naturkundemuseum 
  S-Bahn Berlin Hauptbahnhof 
  Tram Invalidenpark 

 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie der 
Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 
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Zugang zu amtlichen Informationen 
Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
Ihr Antrag vom 20. Oktober 2022 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit Antrag vom 20. Oktober 2022 beantragten Sie nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das Ergebnis des Investitionsprüfverfahrens 
zum teilweisen Verkauf der HHLA in Hamburg, insbesondere Gutachten, Studien, Ergebnisvermerke und 
Stellungnahmen Dritter zu übersenden (vgl. https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/Hamburger -
Hafen-Kanzleramt-will-China-Geschaeft-offenbar-durchsetzen,pressemeldungndr23516.html ).  

Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Die beantragten amtlichen Informationen werden Ihnen erteilt und in Kopie übersand t. 
2. Der Bescheid ergeht gebühren - und auslagenfrei. 

Begründung: 

1. Gemäß § 1 Abs. 1 IFG  haben Sie einen Anspruch auf die begehrten Informationen.  Die einzige 
Unterlage Dritter in diesem Verfahren, die Präsentation von MERICS (Mercator Institute for China 
Studies) „China ́s Overseas Port Investments“ vom 21. März 2021 , ist diesem Bescheid in Kopie 
beigefügt.    
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2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 Abs. 1 Satz 2 IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben werden.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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